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RS OGH 1925/9/29 2Ob801/25
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.09.1925

Norm

ZPO §465

Rechtssatz

Die von einer armen Partei, für welche ein Armenvertreter nicht bestellt ist, spätestens am letzten Tag der

Berufungsfrist bei dem Bezirksgerichte ihres Wohnsitzes oder ständigen Aufenthaltes zu Protokoll erklärte. Berufung

gilt als rechtzeitig erhoben.
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